
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sie finden unsere Hinweise zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter:  
https://www.mainz-bingen.de/de/datenschutz/Informationspflicht.php 
 
Dienstgebäude und Lieferanschrift: 
 
Konrad-Adenauer-Str. 34 
55218 Ingelheim am Rhein 
Tel. Zentrale 06132 / 787 - 0 
Fax Zentrale 06132 / 787 - 1122 
kreisverwaltung@mainz-bingen.de 
 
www.mainz-bingen.de 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
 
 Deutsche Bahn, Bahnhof Ingelheim 

(11 Fußminuten) 
 Buslinie 56, 79, 80, 91, 611, 612, 613, 

614, 625, 626, 640, 654, 657 
 
 Barrierefreie Parkplätze 
 Eingang und Toiletten barrierefrei 

Bankverbindung: 
 
Sparkasse Rhein-Nahe  
IBAN DE23 5605 0180 0030 0003 50 
BIC MALADE51KRE 
 
Rheinhessen Sparkasse 
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54 
BIC MALADE51WOR 
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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, sehr geehrte Eltern, 

 

mit Schreiben vom August 2025 wurden Sie über die geplante Rückgabe der bisherigen Leihgeräte 

sowie die Ausgabe neuer Apple iPads informiert. 

 

Die damals vorgesehene Beschaffung neuer iPads für lernmittelbefreite Schülerinnen und Schüler 

konnte aufgrund eines laufenden Vergabeverfahrens nicht wie geplant umgesetzt werden. 

Nachdem das Verfahren inzwischen abgeschlossen wurde, konnten die Geräte bestellt werden. Die 

Auslieferung erfolgt derzeit. 

Vor diesem Hintergrund informieren wir Sie über das weitere Vorgehen. 

 

Rückgabe der bisherigen Leihgeräte 

Die von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen zur Verfügung gestellten iPads der 7. Generation 

durften aufgrund des laufenden Vergabeverfahrens weitaus länger genutzt werden, als geplant. 

Nun gibt es ab September 2026 auch für die Geräte der 8. Generation keine aktuellen 

Betriebssysteme mehr. Daher werden die Tablets der 7. und 8. Generation nach den Sommerferien 

aus dem schulischen Betrieb genommen und müssen an der Schule zurückgegeben werden. 

Die Rückgaben erfolgen zu den bekannten und veröffentlichten Supportzeiten in den jeweiligen 

Schulen vor Ort in den Büros unserer 1st-Level-Administratoren. Für Schülerinnen und Schüler die 

bisher an der entgeltlichen Ausleihe teilgenommen haben, endet die Leihgebühr automatisch mit 

der Rückgabe der Endgeräte. Evtl. zu viel gezahlte Gebühr wird automatisch zurückerstattet. 
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Nutzung privater Endgeräte 

An Schulen, an denen die Nutzung eines mobilen Endgeräts verpflichtender Bestandteil des 

Unterrichts ist, muss ein geeignetes Endgerät zur Verfügung stehen. 

Hierfür ist kein Neugerät erforderlich. Das Gerät muss jedoch die technischen Voraussetzungen für 

einen sicheren Schulbetrieb erfüllen und mit aktuellen Sicherheits- und Betriebssystemupdates 

versorgt werden können. 

Die Einbindung in das Mobile Device Management (MDM) des Schulträgers bleibt weiterhin 

Voraussetzung für die schulische Nutzung.  

Die Einbindung eines privaten iPads beantragen Sie hier: https://www.mainz-

bingen.de/de/Aemter-Abteilungen/Bildung-Schule/Schul-IT-Einwilligungserklaerung.php 

Nachdem Sie den Antrag auf Einbindung abgegeben haben, erhalten Sie eine Eingangsbestätigung 

per Mail und einen Einbindungstermin unserer 1st-Level-Supporter. 

 

 

Lernmittelfreiheit 

Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Lernmittelfreiheit können weiterhin ein Leihgerät 

erhalten. 

Hierfür ist jedoch ein neuer Antrag erforderlich, auch dann, wenn bereits in der Vergangenheit ein 

Leihgerät genutzt wurde. 

Eine Bewilligung ist nur möglich, wenn an der jeweiligen Schule die verpflichtende Nutzung eines 

mobilen Endgeräts vorgesehen ist. 

Der Antrag auf ein iPad stellen Sie hier: https://www.mainz-bingen.de/de/Aemter-

Abteilungen/Bildung-Schule/Formulare/Antrag-iPad-Schueler-LMF.php 

 

 

IT-Sicherheit und Datenschutz 

Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen ist verpflichtet, die Sicherheit der schulischen IT-Systeme sowie 

den Schutz personenbezogener Daten sicherzustellen. 

Aus diesem Grund werden iPads der 7. und 8. Generation spätestens ab Oktober 2026 keinen 

Zugang mehr zum schulischen WLAN erhalten und können nicht mehr in die schulische 

Geräteverwaltung eingebunden werden. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. Die Gewährleistung eines sicheren und datenschutzkonformen 

digitalen Unterrichts hat für uns höchste Priorität. 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne 

zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Ihr Schul-IT-Team 

 

 


